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mich  als  meinen  Vertreter  in  allen  steuerlichen,  wirtschaftlichen  und  sonstigen  Angelegenheiten
gegenüber den zuständigen Behörden und Personen rechtsgültig zu vertreten, für mich Eingaben,
Steuererklärungen  etc.  zu  unterfertigen,  Akteneinsicht  zu  nehmen  sowie  alles  Ihnen  in  meinem
Interesse zweckdienlich Erscheinende zu verfügen, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe einzubringen und
zurückzuziehen,  Rechtsmittelverzichtserklärungen  sowie  verbindliche  Erklärungen abzugeben,  und
überhaupt sämtliche durch die Abgabenvorschriften vorgesehenen Handlungen zu setzen,  die ein
Steuerpflichtiger vorzunehmen berechtigt bzw. verpflichtet ist.

Dies  gilt  auch  für  die  Vertretung  in  arbeits-  und  sozialrechtlichen  Angelegenheiten  vor
Arbeitsmarktverwaltungen im Zuge von Personalberatungen, die Vertretung in Angelegenheiten des
Betriebsanlagenrechts  gegenüber  den  Gewerbebehörden,  sowie  für  Verfahren  vor  anderen
Verwaltungsbehörden  und  den  Unabhängigen  Verwaltungssenaten  gestützt  auf  den
Berechtigungsumfang lt. § 3 WTBG, insbesondere § 3 Abs 1 Z 3 WTBG (Vertretung vor dem UVS)
sowie § 3 Abs 2 Z 3 (Sozialversicherung) und Z 7 (Behörden und Ämter) WTBG. Ebenso gilt diese
Vollmacht auch für Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof.

Der  Vollmachtgeber  erklärt  sich  mit  der  Übermittlung  seiner  Daten  per  E-Mail  und  Internet
einverstanden.

Gemäß  Finanzstrafgesetz  gilt  diese  Vollmacht  auch  für  das  Verfahren  in  Steuerstrafsachen  als
Verteidiger.

Ebenso  gilt  diese  Vollmacht  auch  für  alle  Kassenangelegenheiten,  die  mit  der  Finanzbehörde
abzuwickeln sind, wie Umbuchungs- und Rückzahlungsanträge, Übernahme von Geld und Geldeswert
in meinem Namen.

Die Vollmacht gilt entgegen § 1022 ABGB erster Satz über den Tod des Vollmachtgebers bzw. des
Bevollmächtigten (in den Fällen der §§ 107 ff WTBG) hinaus. Schließlich gilt die Vollmacht auch nach
etwaigen Umgründungen des Betriebes des Vollmachtgebers bzw. der Kanzlei des Bevollmächtigten
mit dem jeweiligen Rechtsnachfolger weiter.

Es besteht auch das Recht zur Bestellung von Unterbevollmächtigten.

Gleichzeitig  erteile  ich  Ihnen  Vollmacht  zum  Empfang  von  Schriftstücken,  insbesondere  der
Abgabenbehörden, welche nunmehr ausschließlich dem Bevollmächtigten zuzustellen sind.

Durch  die  vorliegende  Vollmacht  werden  noch  etwa  beim  Finanzamt  erliegende  vorhergehende
Vollmachten außer Kraft  gesetzt.  Diese Vollmacht  gilt,  solange ihr  Widerruf  dem Finanzamt nicht
angezeigt worden ist, und verliert ihre Wirksamkeit nicht dadurch, dass die Steuernummer geändert
oder ein anderes Finanzamt für meine Steuersachen zuständig wird.
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Es  gelten  die  in  der  aktuellen  Fassung  beiliegenden  vom  Vorstand  der  Kammer  der
Wirtschaftstreuhänder  beschlossenen  Allgemeinen  Auftragsbedingungen  für
Wirtschaftstreuhandberufe, veröffentlicht auf der Homepage der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
(http://www.kwt.or.at)  als  vereinbart.  Diese  wurden  mir  übergeben  und  von  mir  zur  Kenntnis
genommen.

Der  Auftragnehmer  haftet  nur  für  vorsätzliche  und  grob  fahrlässig  verschuldete  Verletzung  der
übernommenen Verpflichtungen. Im Falle grober Fahrlässigkeit  beträgt  die Ersatzpflicht  höchstens
das  zehnfache  der  Mindestversicherungssumme  der  Berufshaftpflichtversicherung  gemäß  §  11
Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) in der jeweils geltenden Fassung.

……., am ………………
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